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(54) Gegen Klebstoff-Ausbluten gesichertes Etikett

(57) Beschrieben wird ein Etikett mit reduziertem Ri-
siko zum Klebstoffbluten, das einen Oberfolienabschnitt,
einen mit dem Oberfolienabschnitt verbundenen Unter-
folienabschnitt und eine Haftklebstoffschicht aufweist,
welche an der vom Oberfolienabschnitt abgewandten

Seite des Unterfolienabschnitts angebracht ist, wobei der
Unterfolienabschnitt aus einer nicht schrumpfenden Fo-
lie besteht und seine Ausdehnung an allen Etikettenrän-
dern geringer ist als die des Oberfolienabschnitts. Wei-
terhin wird ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen
Etiketts beschrieben.



EP 1 724 739 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein gegen
Ausbluten von Haftklebstoff gesichertes Etikett sowie
dessen Herstellung.
[0002] Der Haftklebstoff von Etiketten neigt häufig zum
Ausbluten. Darunter versteht man das Austreten von
Klebstoff über die Etikettenkontur hinaus. Ausbluten
kann beispielsweise während der Weiterverarbeitung,
auf dem Transport zum Kunden oder aber bei der Lage-
rung auftreten. Der austretende Haftklebstoff führt zum
Verkleben gerollter Etikettenbahnen und kann sich auch
anderweitig negativ auswirken, beispielsweise bei der
Nachbeschriftung oder anderen Weiterverarbeitungs-
schritten. So können durch ausgetretenen Klebstoff
Drucksysteme (für die Nachbeschriftung des Etiketts)
verunreinigt werden.
[0003] Ausbluten tritt insbesondere dann auf, wenn
Klebstoffe mit hoher Fließfähigkeit (wie etwa bestimmte
Sonderklebstoffe) verwendet werden und/oder hohe
Klebstoff-Auftraggewichte vorliegen. Um sichere Haf-
tung auf Unterlagen mit schwierigen Oberflächenverhält-
nissen zu gewährleisten, lässt sich jedoch oft der Einsatz
entsprechend fließfähiger Klebstoffe mit entsprechend
hohen Auftragsgewichten nicht vermeiden.
[0004] Zu den üblichen Maßnahmen gegen Ausbluten
gehört insbesondere die Kühlung bei Transport, Lage-
rung und/oder Weiterverarbeitung. Allerdings erfordern
Kühlsysteme generell einigen technischen Aufwand und
verursachen aufgrund Ihres Energieverbrauchs hohe
Betriebskosten.
[0005] Eine alternative Möglichkeit der Vermeidung
des Klebstoffblutens besteht in einer speziellen Gestal-
tung der Etiketten selbst. Eine derartige Lösung ist in der
Offenlegungsschrift DE 10235218 A1 ausgeführt. Hier
wird ein mehrlagiges Etikett mit einer schrumpfbaren Un-
terfolie bereitgestellt. Durch die Schrumpfung der Unter-
folie entsteht am Rand ein klebstofffreier Bereich. Der-
artige Etiketten haben sich in der Anwendung als sehr
wirksam erwiesen, sie können jedoch nicht in allen Fällen
zur Anwendung kommen. Insbesondere bei Anwendun-
gen in Bereichen, die erhöhten Temperaturen ausge-
setzt sind, besteht die Gefahr des "Nachschrumpfens"
der Unterfolie, so dass der klebstofffreie Rand undefiniert
größer wird als ursprünglich vorgesehen.
[0006] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein gegen Ausbluten von Haftklebstoff gesichertes
Etikett zu schaffen. Dabei soll die Gefahr des Nach-
schrumpfens, speziell der Unterfolie (aber auch der
Oberfolie) vermieden werden. Weiterhin soll ein geeig-
netes Verfahren zur Herstellung eines derartigen Etiketts
bereitgestellt werden.
[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Etikett gelöst,
welche jeweils mindestens einen Oberfolienabschnitt, ei-
nen mit dem Oberfolienabschnitt verbundenen Unterfo-
lienabschnitt und eine Haftklebstoffschicht aufweist, wel-
che an der vom Oberfolienabschnitt abgewandten Seite
des Unterfolienabschnitts angebracht ist. Bei diesem Eti-

kett ist mindestens der Unterfolienabschnitt nicht
schrumpfend ausgebildet und in seiner Flächenausdeh-
nung zu allen Seiten geringfügig kleiner gehalten als der
Oberfolienabschnitt. Hierdurch entsteht, zu allen Kanten
hin ein Bereich, in dem kein oder nur geringfügig Klebstoff
vorhanden ist, da der Oberfolienabschnitt den Unterfoli-
enabschnitt umlaufend überragt. Dieser Überstand ist
vorzugsweise nicht größer als 1,5 mm. Besonders be-
vorzugt ist für viele Einsatzzwecke ein Überstand von
etwa 0,2 bis 0,5 mm. Auch der Oberfolienabschnitt ist
vorzugsweise aus einem nicht schrumpfenden Material
ausgebildet, mindestens aber aus einem nur zu geringer
Schrumpfung neigenden, um eine spätere Reduzierung
des Überstandes durch Schrumpfung des Oberfolienab-
schnitts zu vermeiden. Entscheidend für die Absicherung
des Etiketts gegen Klebstoffausbluten ist, dass der Ober-
folienabschnitt zumindest nicht unter Lager- und Trans-
portbedingungen wesentlich schrumpft, da dadurch die
negativen Effekte des Ausblutens besonders kritisch
werden können. Ist das Etikett im verklebten Zustand
extremeren Umwelteinflüssen ausgeliefert, kann ein ge-
ringes Schrumpfverhalten des Oberetiketts bis zu einem
gewissen Grad toleriert werden, da austretender Kleb-
stoff dann eventuell keine funktionsmindern-den Effekte
des Effekts mit sich bringt.
[0008] Neben anderen Möglichkeiten können Ober-
und Unterfolienabschnitt vorteilhaft durch Koextrusion
verbunden sein, vorzugsweise ist die Verbindung zwi-
schen Oberfolienabschnitt und Unterfolienabschnitt je-
doch als Klebstoffschicht ausgeführt, welche vorzugs-
weise eine flächenbezogene Auftragsmasse von unter
30 Gramm pro Quadratmeter aufweist, um auch Ausblu-
ten dieser Klebstoffschicht zu vermeiden. Aus dem sel-
ben Grund wird für die Klebstoffschicht zwischen Ober-
und Unterfolienabschnitt vorzugsweise ein relativ "har-
ter", d.h. wenig zum Fließen neigender Acrylatkleber ge-
wählt. Alternativ zu derartigen Klebstoffen ist die Verwen-
dung eines Kaschierlacks möglich oder anderweitige
Verbindungen mit Hilfe chemischer oder physikalischer
Einflüsse, beispielsweise durch chemische oder her-
kömmliche (durch Wärmeeinwirkung hervorgerufene)
Verschweißung.
[0009] Die Haftklebstoffschicht auf der der Oberfolie
abgewandten Seite des Unterfolienabschnitts ist dage-
gen, entsprechend dem üblichen Einsatzzweck einer An-
bringung auf "schwierigen", d.h. besonders rauhen oder
anderweitig haftungsunfreundlichen Oberflächen, vor-
zugsweise dicker als 40 Pm, in der Praxis wohl meist
zwischen 45 und 150 Pm dick. In besonderen Fällen kön-
nen auch Dicken der Haftklebstoffschicht von über 1 mm
vorteilhaft sein. Um optimale Hafteigenschaften zu errei-
chen, werden vorzugsweise relativ weiche Haftklebstoffe
aus modifiziertem Acrylat oder Kautschukmaterial ver-
wendet.
[0010] Je nach Einsatzzweck können die erfindungs-
gemäßen Etiketten vorteilhafterweise unterschiedlichste
Ausstattungsmerkmale aufweisen, welche aus der Eti-
ketten-Anwendung bekannt sind. Dazu gehören Auf-
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drucke mit Text-, Bild- oder Code-Information, für die
Nachbeschriftung optimierte Oberflächen oder Spezial-
filme, Lumineszenzfarbschichten, Schutzschichten, An-
stanzungen, Laschen, ablösbare Abschnitte und Sicher-
heitsmerkmale unterschiedlichster Ausprägung.
[0011] Nachfolgend wird das erfindungsgemäße Eti-
kett und entsprechende zu seiner Herstellung vorgese-
hene Verfahren unter Bezugnahme auf die zugehörigen
Zeichnungen beschrieben. Die Darstellungen sind rein
schematisch und nicht maßstabsgetreu; insbesondere
sind Schichtdicken aus Anschaulichkeitsgründen stark
vergrößert abgebildet.
[0012] Es zeigen

Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Etikett in seitlicher,
geschnittener Ansicht,
Fig. 2 das Etikett in Draufsicht,
Fig. 3 ein bevorzugtes erfindungsgemäßes Herstel-
lungsverfahren für das Etikett und
Fig. 4 ein weiteres erfindungsgemäßes Herstel-
lungsverfahren.

[0013] Das in Fig. 1 dargestellte Etikett 101 besteht
aus einem Oberfolienabschnitt 102 und einem untersei-
tig mit Haftklebstoff 105 beschichteten Unterfolienab-
schnitt 103. Beide Folienabschnitte sind über eine Ver-
bindungsschicht 104 miteinander verbunden. Die Ver-
bindungsschicht kann ebenfalls ein Haftkleber sein, je-
doch auch ein Kaschierlack. Weiterhin ist es möglich,
dass beide Folienabschnitte aus einer koextrudierten Fo-
lie hergestellt wurden und somit die Verbindungsschicht
104 nicht notwendig ist. Der Unterfolienabschnitt wird
aus einer nicht zu Schrumpfung neigenden Folie gebil-
det. Speziell zeigt diese Folie keine Schrumpfung bis zu
einem Temperaturbereich bis 50 Grad Celsius, vorzugs-
weise bis 100 Grad Celsius. Der Unterfolienabschnitt ist
an allen Rändern etwas kleiner dimensioniert als der
Oberfolienabschnitt.
[0014] In Fig. 2 wird das erfindungsgemäße (analog
nummerierte) Etikett 201 in Draufsicht dargestellt. Sicht-
bar ist aufgrund seiner größeren Dimensionierung nur
der Oberfolienabschnitt 202; der Unterfolienabschnitt
203 ist daher nur strichliert angedeutet.
[0015] Aufgrund der größeren Dimensionierung des
Oberfolienabschnitts 202 zeigt das erfindungsgemäße
Etikett den selben Effekt wie ein solches, das aus zwei
gleich großen Folienabschnitten besteht, bei dem der un-
tere Folienabschnitt nachträglich geschrumpft wurde:
Für den Klebstoff 105 (Figur 1) besteht ein durch den
überlappenden Bereich des Oberfolienabschnitts ein ge-
wisser Raum zur Ausbreitung, ohne dass es zu einem
Ausbluten über den Etikettenrand hinaus kommt. Im Ver-
gleich zu einem "vorgeschrumpften" Etikett nach Stand
der Technik besteht der Vorteil jedoch darin, dass der
Unterfolienabschnitt auch nach der Etikettierung unter
anderen Umwelteinflüssen, beispielsweise Hitzeeinwir-
kung, nicht schrumpft.
[0016] Fig. 3 zeigt ein bevorzugtes Herstellungsver-

fahren für das oben beschriebene Etikett: Ein Verbund
306 aus Trägerband und selbstklebend ausgestatteter
erster Folienbahn wird an einer ersten Stanze A in Un-
terfolienabschnitte 303 gestanzt. Von einer zweiten Rolle
307 wird eine weitere Folienbahn zugeführt und auf die
Unterfolienabschnitte kaschiert. Eine zweite Stanze B
stanzt den Oberfolienabschnitt aus, der erfindungsge-
mäß zu allen Seiten hin größer dimensioniert ist als der
Umriß des Unterfolienabschnitts. Das Etikett 301 ist das
oben beschriebene Produkt, welches wieder auf Rolle
aufgewickelt wird. Zur Vereinfachung der Darstellung
wurde der Abzug der Gitter nach den beiden Stanzvor-
gängen in der Figur weggelassen.
[0017] Eine alternative Herstellungsmöglichkeit des
Etiketts wird in Fig. 4 gezeigt. Ein koextrudierter, vor-
zugsweise mit Klebstoffschicht ausgestatteter Folienver-
bund 408, bestehend aus mindestens zwei Folien wird
zunächst an einer Stanze A so gestanzt, dass nur die
eine Folienlage durchgestanzt ist. Anschließend wird ein
Trägerband 409 zugeführt. Danach wird an Stanze B die
zweite Folienlage gestanzt, so dass wiederum - dieses
Mal seitenverkehrt im Vergleich zu Fig. 3 - die erfindungs-
gemäßen Etiketten vorliegen und auf Rolle aufgewickelt
werden können.
[0018] Weiterhin ist es auch möglich, eine der beiden
Folienabschnitte des Etiketts mit Hilfe eines Spendever-
fahrens auf den anderen Abschnitt aufzubringen. Dieses
Verfahren eignet sich besonders dann, wenn der Ober-
folienabschnitt aus mehreren einzelnen Folien besteht
oder anderweitig vorbehandelt wurde, beispielsweise mit
komplizierten Bedruckungen versehen wurde, während
der Unterfolienabschnitt aus einer einfachen, unbehan-
delten Folie besteht. Da der Schutz vor Klebstoffausblu-
ten nur dann funktioniert, wenn beide Folienabschnitte
nach dem Spenden passergenau aufeinander liegen, ist
es von Nutzen, mit Hilfe von Kontrollsystemen, vorzugs-
weise elektronischen Bildüberwachungssystemen die
Passergenauigkeit zu kontrollieren.
[0019] Es versteht sich von selbst, dass derartige Kon-
trollsysteme auch bei der Steuerung der weiter oben be-
schriebenen Verfahren sinnvoll zur Anwendung kommen
können.
[0020] Statt des herkömmlichen Spendeverfahrens,
bei dem die Oberfolienabschnitte über eine Spendekante
wie bei Etikettierverfahren auf den Unterfolienabschnitt
gespendet werden kann auch ein Transferverfahren zum
Spenden der Oberfolienabschnitte gewählt werden: Da-
bei liegen beide Folienabschnitte auf Trägerfolien vor,
wobei die Oberfolienabschnitte von ihrem Träger auf die
Unterfolienabschnitte transferiert werden. Die Verbin-
dungsschicht zwischen den Oberfolienabschnitten und
ihrem Träger verbleibt bei diesem Verfahren entweder
auf dem Träger oder ist eine trocken zurückbleibende
Schicht, die die spätere Oberseite des Etiketts bildet.
Vorzugsweise ist diese Schicht daher bedruckbar. Das
Transferverfahren bietet im Vergleich zum herkömmli-
chen Spendeverfahren den Vorteil, dass die Passerge-
nauigkeit der beiden Folienabschnitte einfacher zu be-
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werkstelligen ist, wenn die Verarbeitungsmaschine ein-
mal genau eingestellt wurde.

Patentansprüche

1. Etikett mit reduziertem Risiko zum Klebstoffbluten,
aufweisend einen Oberfolienabschnitt, einen mit
dem Oberfolienabschnitt verbundenen Unterfolien-
abschnitt und eine Haftklebstoffschicht, welche an
der vom Oberfolienabschnitt abgewandten Seite des
Unterfolienabschnitts angebracht ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Unterfolienabschnitt aus einer nicht
schrumpfenden Folie besteht und seine Ausdeh-
nung an allen Etikettenrändern geringer ist als die
des Oberfolienabschnitts.

2. Etikett gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Unterfo-lienabschnitt aus einer ther-
misch nicht schrumpfbaren Folie besteht.

3. Etikett gemäß einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Oberfoli-
enabschnitt aus einer nicht oder nur gering
schrumpfbaren Folie besteht.

4. Etikett gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass der Oberfolienabschnitt aus einer bei
Temperaturen bis 50 Grad Celsius nicht oder nur
gering schrumpfbaren Folie besteht.

5. Etikett gemäß einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Oberfoli-
enabschnitt aus einer nicht schrumpfbaren Folie be-
steht.

6. Etikett gemäß einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Oberfoli-
enabschnitt den Unterfolienabschnitt nicht weiter als
1,5 mm überragt.

7. Etikett gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass der Oberfolienabschnitt den Unterfolien-
abschnitt umlaufend um 0,2 bis 0,5 mm überragt.

8. Etikett gemäß einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dung zwischen Oberfolienabschnitt und Unterfolien-
abschnitt als Klebstoffschicht ausgeführt ist.

9. Etikett gemäß Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die Klebstoffschicht zwischen Oberfolien-
abschnitt und Unterfolienabschnitt eine flächenbe-
zogene Auftragsmasse unter 30 Gramm pro Qua-
dratmeter aufweist.

10. Etikett gemäß einem der Ansprüche 8-9, dadurch

gekennzeichnet, dass die Klebstoffschicht zwi-
schen Oberfolienabschnitt und Unterfolienabschnitt
aus einem Acrylatsystem besteht.

11. Etikett gemäß einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dung zwischen Oberfolienabschnitt und Unterfolien-
abschnitt als Lackschicht ausgeführt ist.

12. Etikett gemäß einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleb-
stoffschicht dicker als 40 Pm ist.

13. Etikett gemäß einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleb-
stoffschicht aus einem modifizierten Acrylat oder
Kautschukmaterial besteht.

14. Etikett gemäß einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass es ablösbar
haftend auf einer Bahn liegt.

15. Verfahren zur Herstellung von gegen Ausbluten von
Haftklebstoff gesicherten Etiketten, welches folgen-
de Schritte in beliebiger Reihenfolge aufweist:

(a) Bereitstellen eines nicht schrumpfend aus-
gebildeten selbstklebenden Unterfolienab-
schnitts,
(b) Bereitstellen eines an allen Rändern größer
dimensionierten Oberfolien-abschnitts,
(c) Zusammenführen der beiden Folienab-
schnitte zu einem selbstklebenden Verbund.

16. Verfahren gemäß Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Oberfolienabschnitt auf den Un-
terfolienabschnitt verspendet wird.

17. Verfahren gemäß Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Oberfolienabschnitt mit Hilfe von
mindestens einem Kontrollsystem passergenau auf
den Unterfolienabschnitt verspendet wird.

18. Verfahren gemäß Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Oberfolienabschnitt von einem
Träger auf den Unterfolienabschnitt transferiert wird.

19. Verfahren gemäß Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei dem mindestens einen
Kontrollsystem um eine elektronische Bildüberwa-
chung handelt.

20. Verfahren gemäß Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Folienabschnitte mit Hilfe
von mindestens einer Stanzform pro Folienabschnitt
konfektioniert werden.

21. Verfahren gemäß Anspruch 20, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass die beiden Folienabschnitte nach-
einander gestanzt werden.

22. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 20 und 21,
gekennzeichnet durch folgenden Ablauf:

(a) Bereitstellen einer koextrudierten, minde-
stens zweilagigen Folienbahn,
(b) Stanzen einer ersten Folienlage,
(c) Stanzen der zweiten Folienlage,

wobei die Stanzform der zweiten Folienlage so ge-
staltet und ausgerichtet ist, dass die zweite Folien-
lage die erste Folienlage an allen Rändern überragt.

23. Verfahren gemäß Anspruch 22, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach dem Stanzen der ersten Foli-
enlage im auf der restlichen Folienbahn verbleiben-
den Bereich der ersten Folienlage Klebstoff aufge-
bracht wird und eine Trägerfolie auf der klebstoffbe-
schichteten Seite aufgebracht wird.

24. Verfahren gemäß Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine erste Folienbahn auf einer Trä-
gerfolie bereitgestellt und gestanzt wird und eine
zweite Folienbahn mit den entstandenen Folienab-
schnitten zusammengeführt und wiederum gestanzt
wird.

7 8 



EP 1 724 739 A1

6



EP 1 724 739 A1

7



EP 1 724 739 A1

8



EP 1 724 739 A1

9



EP 1 724 739 A1

10

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 10235218 A1 [0005]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

